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(Bitte bei Antwort anleben)

' Ft Nachwpis zur steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers
bei Bauleistungen und/oder der Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen

Hiermit wird zur Vorlage bii dem leistenden Unternehmer/Subunternehrner
bescheinigt, dass

Bauunternehmung Haass GmbH & Co KG

Heilbronn

Bearbeiterin

Telefon

25.10.2022

Frau Weiss

07131 7475-3188

(Name und Vorname bzw. Firma)

B 8 74363 c li
(Anschrift, Sitz)

X Bauleistungen im Sinne des g 13b Abs. 2 Nr. 4 USIG

tl G-ebäudereinigungsleistungen im sinne des g 13b Abs. 2 Nr. g ustc
nachhaltig erbringt und

E u nter der u msatzsteuer- I dentifi kationsn u mmer DE256633592

registriert ist.

Für die oben genannten empfangenen Leistungen wird deshalb die Steuer vorn
Leistungsempfänger geschuldet (g 13b Abs. S USIG).

Diese Bescheinigung verliert ihre Gültigkeit mit Ablauf des: 24.10.2025
(Die GÜltigkeitsdauer der Bescheinigung ist auf einen zeitraum von längstens drei Jahren nach Ausstellungsdatum zu uescnranfen.;

25.10.2022
(Datum)
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DatenschuEhinweis:
lnformationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über lhre Rechte nach der
Datenschutz-Grundverordnung sowie über lhre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen
lnformationsschreiben der Finanzvenrvaltung. Dieses lnformationsschreiben findeh Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik
,,Datenschutz") oder erhalten Sie'bei lhrem Finanzamt.

Rechts behelfs belehru ng
Sie können die Erteilung des Nachweises zur Steuerschuldnerschaft des Leistungs-

empfängers bei Bauleistungen und/od'er Gebäudereinigungsleistungen mit dem

Einspruch anfechten. Der Einspruch ist beim umseitig bezeichneten Finanzamt schrift-

lich einzureichen, diesem elektronisch zu übermitteln .oder dort zur Niederschrift zu

erklären.

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf

des Tags, an dem lhnen der Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungs-

empfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen bekannt

gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung mittels

Einschreiben durch Übergabe gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe

zur Fost als bewirkt, es sei denn, dass der Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des

Leistungsempfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen zu

einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder

mittels Einschreiben mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist Tag der

Bekanntgabe der Tag der Zustellung


